
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Finanzen 
Az.: 20 20 20 - 2020 

Aurich, den 25.06.2020         

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

20/109 

 

Status: öffentlich 

Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung: Investitionszuschüsse für 
Sportvereine 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Haushalts-, Finanz-, Personal-, 
Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch–
Ausschuss 

02.07.2020 Empfehlung öffentlich  

      

 2 . Verwaltungsausschuss 06.07.2020 Empfehlung nicht öffentlich  

      

 3 . Rat der Stadt Aurich 09.07.2020 Beschluss öffentlich  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt gemäß § 117 in Verbindung mit 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG eine 
überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 106.100,- Euro bei der Investitionsnummer 
I.3304.015 „Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge“. 
 
Sachverhalt: 
 
Die Anträge der Sportvereine auf Investitionszuschüsse wurden in der Sitzung des Jugend-, 
Sport- und Sozialausschusses am 10.03.2020 empfohlen und sollten über die 
Veränderungsliste in den Haushaltsplan 2020 eingestellt werden. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde die weitere Beratung in den Fachausschüssen abgebrochen. Im April wurde 
der Entschluss gefasst, den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2020 
ohne weitere Beratung und ohne wesentliche Änderungen zu beschließen.  
 
Insofern wurde der Ansatz für die Sportinvestitionszuschüsse nicht mehr erhöht. Der Erlass der 
1. Nachtragssatzung ist für Mitte November vorgesehen. Damit die Sportvereine die 
Investitionen durchführen können und die Fördermittel des Kreissportbundes nicht verfallen, 
sollen die Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bei der Investitionsnummer I.3304.015 werden 106.100,- Euro überplanmäßig zur Verfügung 
gestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Investitionen I.1301.008 
„Baumaßnahmen Badesee Tannenhausen“ (Einsparung beim Haushaltsrest i.H.v. 81.100,- 
Euro) und I.3303.033 „Ausstattung Krippe Lummerland“ (Einsparung beim lfd. Haushaltsansatz 
i.H.v. 25.000,- Euro). Es ergeben sich somit keine Mehrauszahlungen für das Haushaltsjahr 
2020. 
 
Qualitätsmerkmal Familiengerechte Kommune: 
 
keine Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 
keine Auswirkungen 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Kuiper 
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